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1. Ausgangslage und übergeordnete Randbedingungen 

Das Industrie- und Gewerbegebiet Schoren soll in den nächsten Jahren entwickelt und neu bebaut 
werden. Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Hierzu soll auch die Erschliessung an das überge-
ordnete Netz angepasst und verbessert werden. 
Zudem ist die Gemeinde Arlesheim, zusammen mit der Gemeinde Münchenstein, seit längerem daran, 
die heutige Kantonsstrasse, welche über die Hauptstrasse durch Münchenstein Dorf und über die Ba-
selstrasse nach Arlesheim führt, ins Tal zu verlegen. Aufgrund einer Projektstudie beabsichtigen die 
beiden Gemeinden, die Arlesheimer Talstrasse mit der Münchensteiner Aliothstrasse zu verbinden 
und diese Achse als neue Ortsverbindung zu nutzen. Dieser Strassenzusammenschluss soll auf der 
Westseite der SBB-Linie Basel - Delémont erfolgen und ist auch Bestandteil des Raumkonzepts Birs-
stadt. Geplant ist, dass die Strasse in Zukunft zur Kantonsstrasse wird. 
 

2. Warum eine Änderung? Entwicklungsabsichten und Zielsetzung 

Aus Sicht der Gemeinden Arlesheim und Münchenstein ist die verkehrstechnische Erschliessung, ins-
besondere die Anbindung des Industrie- und Gewerbegebietes Underi Wide/Schore resp. Widenrüti/ 
Schützenmatt an das übergeordnete Strassennetz, noch nicht optimal gelöst. Beide Gemeinden stre-
ben deshalb eine direkte Erschliessung über die Talstrasse/Aliothstrasse und das Sundgauerviadukt 
und an die A18 an.  

 
Abbildung: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen SNP Arlesheim mit dem von der Mutation betroffenen Abschnitt 
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3. Organisation und Ablauf der Planung 

Ad hoc Arbeitsgruppe Bauabteilung Arlesheim (federführend) R. Häner, P. Gamba 
Glaser Saxer Keller AG St. Glutz, A. Wunderlin 
  

 

4. Was soll geändert werden? - Entwicklungsabsichten und Zielsetzung 

Zwischen dem Sundgauerviadukt im Süden und der Aliothstrasse im Norden soll westlich des SBB-
Trassees eine neue Erschliessungsstrasse realisiert werden, von welcher aus die Gewerbegebiete Un-
deri Wide und Schore erschlossen werden können. Der Anschluss an das Sundgauerviadukt erfolgt 
entweder in Hochlage oder in Tieflage via Schorenweg/Talstrasse. Bei einem Anschluss in Hochlage 
würde der Anschlussknoten auf dem Sundgauerviadukt sinnvollerweise als Kreisel ausgebildet, um alle 
Verkehrsbeziehungen anbieten zu können, wobei dessen Leistungsfähigkeit noch zu prüfen ist. 

Der an dieser Stelle heute verlaufende Rad-/Fussweg soll beibehalten werden. Die bestehende Fuss-
wegverbindung unter der SBB durch wird beibehalten. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Änderung im SNP: 
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5. Abhängigkeiten 

Bei dieser Mutation handelt es sich in erster Linie um eine Netzergänzung. Aufgrund der Projektstudie 
der beiden Gemeinden Münchenstein und Arlesheim wurde bereits damals ein Freihaltekorridor für 
diese Strasse definiert, so dass bei den weiteren Planungen (insbesondere auf den Arealen Underi 
Wide und Schore) der Platz für die Realisierung der Strasse unbebaut bleibt. 

Bei der Parzelle 1103 (Stamm Bau) wird die Strasse durch das heutige Areal verlaufen. Die künftige Er-
schliessung des Stamm-Areals muss im Rahmen des Strassenprojekts neu geplant werden. 

Aufgrund der zeitlichen Abhängigkeiten ist geplant, dass die Strasse privat (durch die Uptown AG) 
vorfinanziert werden soll und der Kanton diese später übernehmen wird. Die Planung der Strasse wird 
durch den Kanton begleitet, damit der Ausbaustandart einer Kantonsstrasse entspricht und somit 
nach einer Übernahme durch den Kanton keine weiteren baulichen Massnahmen ergriffen werden 
müssen. 

6. Öffentliche Mitwirkung 

Die SNP-Mutation "Verlängerung Talstrasse" der Gemeinde Arlesheim lag auf der Gemeindeverwal-
tung vom 3. bis 28. September 2018 zur öffentlichen Mitwirkung auf. 

Die Mitwirkungsmöglichkeit wurde von drei Institutionen genutzt. In der Tabelle auf den folgenden 
Seiten sind deren Anregungen sowie die Antworten und Entscheide des Gemeinderates zusammenge-
fasst. 

Grundsätzlich kann Folgendes festgehalten werden: ein no-go ergibt sich aufgrund der Mitwirkung 
nicht. Während aber Pro Velo aufgrund des Planungsstandes die Mutation nicht unterstützen möchte, 
solange die Details (insbesondere für die Radfahrenden) unklar sind, steht Frischluft durchwegs hinter 
der Planung. Bei den benachbarten Industriebetrieben ergeben sich aus der Mutation diverse Fragen, 
auf welche sie noch Antworten erwarten. 

7. Kantonale Vorprüfung 

Das kantonale Amt für Raumplanung (ARP, Abteilung Ortsplanung) hat der Gemeinde Arlesheim mit 

Schreiben vom 19.11.2018 das Ergebnis der kantonalen Vorprüfung mitgeteilt. Die darin erwähnten 

zwingenden Vorgaben wurden so in die SNP-Mutation übernommen. Hinzu kommt, dass die geplante 

Verlängerung der Talstrasse in den geplanten Schutzzonen des Pumpwerks Ehingers zu liegen kommt. 

Deshalb wird vom ARP Empfohlen, dass die Talstrasse bereits schutzzonenkonform geplant werden 

soll, damit zu einem späteren Zeitpunkt keine Anpassungen mehr vorgenommen werden müssen. 

 

 

Bottmingen, 13.12.2018 

 

Glaser Saxer Keller AG 

Sachbearbeiter: Andreas Wunderlin, Stephan Glutz 
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Zusammenfassung und Behandlung der öffentlichen Mitwirkung 

 

Nr.  Name Thema Anliegen Erwägung/Beschluss 

1 Schoren Arlesheim, 
Trikolon+ 
Gewerbepensions-
kasse 

   

1.1  Erschliessungsstrasse  Nur für Uptown AG oder Teil einer umfassenden 
Planung? 

Erschliessungsstrasse ist Teil einer umfassenden 
Planung (zusammen mit Münchenstein, Tiefbau-
amt etc.) 

1.2   Künftige Klassierung der heutigen Strassen? Die Klassierung der bestehenden Strassen wird im 
Rahmen dieser Mutation nicht geändert. 
Es ist aber vorgesehen, künftig den Durchgangsver-
kehr auf den Schorenweg zwischen Birs und Ge-
werbeparzellen zu unterbinden. 

1.3   Erschliessung durch den öV? Die bestehende Bus-Erschliessung soll künftig über 
die Talstrasse erfolgen (anstatt via Schorenweg). 

1.4   Bahnanschluss? Die bestehenden Bahnanschlüsse werden soweit 
erforderlich beibehalten (Besitzstand). 

1.5  Erschliessung des Are-
als des Gewerbeparks 
Schoren 

Wird Erschliessung dadurch langfristig schlechter? Erschliessung wird sicher nicht schlechter: Verkehr 
gelangt künftig direkt auf das Sundgauerviadukt. 

1.6  Information  Parzellennachbar möchte von Gemeinde über Pro-
jekt und Ziele informiert werden. 

Sobald Planungsstand dies zulässt, wird die Ge-
meinde die direkt Betroffenen orientieren. 

     

2 Pro Velo beider Ba-
sel 

   

2.1  Veloverbindung Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich, dass Quali-
tät der Veloverbindung verbessert wird. 

Die Projektdetails werden nicht auf Stufe SNP fest-
gelegt. Hierfür wird auf die weiteren Planungsstu-
fen verwiesen. 
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2.2  Kreisel Geplanter Kreisel unterbricht Veloverbindung und 
könnte die Velofahrenden gefährden. 

Es wird im Rahmen der weiteren Planung geprüft, 
ob Veloverbindung überhaupt über den Kreisel ge-
führt wird oder daneben. 

2.3  Ablehnung Mutation ProVelo lehnt Mutation in dieser Form ab ange-
sichts der spärlichen Informationen über die ge-
plante Ausgestaltung 

Wird zur Kenntnis genommen mit Verweis auf 
Punkt 2.1 

     

3 Frischluft    

3.1  Befürwortung der Mu-
tation 

Frischluft begrüsst die vorgelegte Mutation sehr. Wird zur Kenntnis genommen 

3.2  Erschliessung des 
Schorenareals von Os-
ten 

Die heutige Erschliessungsstrasse zwischen Birs und 
Industrieparzellen kann aufgehoben werden, was 
zur Entlastung des Gewässerraums der Birs führt 
und somit die Möglichkeit bietet, einen kontinuierli-
chen Übergang zwischen Natur und Arbeitsstätten 
zu realisieren. 

Inwieweit die bestehende Erschliessungsstrasse 
aufgehoben werden kann, wird die weitere Pla-
nung zeigen.  

3.3  Erschliessung Indust-
rie-/Gewerbegebiet 

Künftig direkter und somit kürzere Wege/weniger 
Fahrkilometer 

Wird zur Kenntnis genommen. 

3.4  Entlastung Basel-
strasse 

Sollte die verlängerte Talstrasse zur Kantonsstrasse 
werden, werden die Wohngebiete u.a. an der Basel-
strasse vom Durchgangsverkehr entlastet. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

3.5  Verlängerung Sund-
gauerviadukt/KRIP 

Mit der Option Talstrasse als künftige Kantons-
strasse könnte die im KRIP noch enthaltene Verlän-
gerung des Sundgauerviadukts gelöscht werden. 

Wird zur Kenntnis genommen, ist nicht Bestandteil 
der vorliegenden SNP-Mutation. 

3.6  Fuss- und Veloverkehr Fuss- und Veloerschliessungen sollen sicher sein 
und ungehindert ablaufen und Bestmöglich an die 
Fusswege und Radrouten anzuschliessen.  

Eine gute Erschliessung ist für alle Beteiligten ein 
Anliegen und die Möglichkeiten werden in den wei-
teren Planungsphasen detaillierter geprüft. 

3.7  ÖV Verbindungen zum öV sind zu optimieren Eine gute Erschliessung ist für alle Beteiligten ein 
Anliegen und die Möglichkeiten werden in den wei-
teren Planungsphasen detaillierter geprüft. 

 










